14. JANUAR 2026 - Königlicher Erlass zur Abänderung der elektronischen Verfahrensführung vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates


(Belgisches Staatsblatt vom 2. März 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


14. JANUAR 2026 - Königlicher Erlass zur Abänderung der elektronischen Verfahrensführung vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 30 § 1 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. August 1996 und abgeändert durch die Gesetze vom 18. April 2000, 15. September 2006, 6. Januar 2014, 20. Januar 2014 und 10. April 2014, und des Artikels 31bis § 3, so wie wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 28. November 2025;

Aufgrund des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. November 2006 zur Festlegung des Kassationsverfahrens vor dem Staatsrat;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 20. Oktober 2025;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 5. November 2025;

Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

Aufgrund des Antrags auf Stellungnahme bei der Datenschutzbehörde vom 26. November 2025;

In der Erwägung, dass diesem Antrag auf Stellungnahme bis heute nicht Folge geleistet wurde;

Aufgrund der Tatsache, dass das Gesetz vom 28. November 2025 am 31. Dezember 2025 in Kraft tritt;

In der Erwägung, dass die Datenschutzbehörde am 19. Mai 2025 die Stellungnahme Nr. 35/2025 zu vorerwähntem Gesetz abgegeben hat;

In der Erwägung, dass vorliegender Erlass, in dem die Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vorgesehen wird, dringend angenommen und veröffentlicht werden muss;

In der Erwägung, dass nicht länger auf die Stellungnahme der Datenschutzbehörde gewartet werden kann;

In der Erwägung, dass, falls die Datenschutzbehörde noch eine Stellungnahme abgibt und aufgrund dieser Stellungnahme Abänderungen an vorliegendem Erlass für notwendig erachtet werden, solche Abänderungen durch einen Abänderungserlass vorgenommen werden können;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 78.503/4 des Staatsrates vom 10. Dezember 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 85bis des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Januar 2014 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 21. Juli 2023, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 85bis - § 1 ­ In Abweichung von den Artikeln 14quater und 14quinquies, 84, 85, 86 und 87 wird gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Artikels vorgegangen, wenn die elektronische Verfahrensführung genutzt wird.

§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter:

1. Nutzer: jede Person, die eine elektronische Verfahrensführung nutzt und über die mit diesem Zugriff verbundenen Verwaltungsrechte verfügt,

2. elektronischer Akte: alle für einen Nutzer in einer bestimmten Sache sichtbaren Verfahrensunterlagen, Schriftstücke, Notifizierungen, Meldungen, Mitteilungen und Vorladungen.

§ 3 - Der Zugriff auf die elektronische Plattform des Staatsrates und die Nutzung der elektronischen Verfahrensführung erfordern, dass sich die Nutzer zuvor auf der elektronischen Plattform des Staatsrates registrieren. Diese Registrierung ist kostenlos.

Für die Registrierung und Nutzung der elektronischen Verfahrensführung ist es erforderlich, sich über eine persönliche gesicherte Verbindung zu identifizieren. Bei der ersten Anmeldung vervollständigen Nutzer nach Kenntnisnahme der allgemeinen Nutzungsbedingungen ihr Profil, indem sie das entsprechende Online-Formular ausfüllen und ihre E-Mail-Adresse angeben, wobei diese Daten gegebenenfalls zu aktualisieren sind.

Jeder Nutzer kann den Zugriff auf Sachen, in denen er über die elektronische Verfahrensführung auftritt, mit Dritten teilen. Dies erfolgt entweder über eine spezifische Freigabe für ganz bestimmte Sachen oder eine globale Freigabe für alle Sachen in seinem Profil. Ein Nutzer, der eine globale Freigabe erhält, darf auf die gleiche Weise nur seine eigenen Akten und die Akten, für die er eine spezifische Freigabe erhalten hat, teilen. Nutzer können die in einer Sache vorgenommenen Freigaben jederzeit ändern oder widerrufen.

Wenn ein mit einer Akte verbundener Nutzer nicht selbst die Freigabe der Akte für eine andere Person vornehmen kann oder sich weigert, diese Freigabe vorzunehmen, kann die Kanzlei auf der Grundlage eines mit Gründen versehenen Antrags diese Freigabe übernehmen; bei Beanstandung entscheidet der Präsident der befassten Kammer durch Beschluss.

§ 4 ­ Die Wahl der elektronischen Verfahrensführung ist im Rahmen der betreffenden Sache für eine Partei endgültig, sobald sie eine Verfahrensunterlage auf elektronischem Wege hinterlegt hat; diese Partei kann sonstige Verfahrenshandlungen dann nur noch auf dieselbe Weise vornehmen.

§ 5 - Jede Verfahrensunterlage, die auf der elektronischen Plattform des Staatsrates hinterlegt wird, gilt als Original dieser Unterlage.

Verfahrensunterlagen gelten als gemäß Artikel 1 vom Nutzer, der sie hinterlegt hat, unterzeichnet. Wenn ein Nutzer nicht befugt ist, die betreffende Verfahrensunterlage selbst zu unterzeichnen, oder wenn die Unterschrift mehrerer natürlicher Personen erforderlich ist, muss die Verfahrensunterlage elektronisch signiert werden.

Schriftsätze oder -stücke in Bezug auf eine in die Liste eingetragene Sache können für die klagenden, beklagten und beitretenden Parteien in der elektronischen Akte unter Angabe der Listennummer der Sache hinterlegt werden.

§ 6 ­ Der Zeitpunkt, zu dem eine Verfahrensunterlage als eingereicht gilt, ist der Zeitpunkt ihrer Hinterlegung auf der elektronischen Plattform. Das Hinterlegungsdatum wird in der elektronischen Akte vermerkt.

§ 7 ­ Um elektronisch Beschwerde einzureichen, melden sich Nutzer auf der elektronischen Plattform an und folgen den dort angegebenen Anweisungen. Sie tragen unter anderem Art und Sprache der Hauptbeschwerde in die dafür vorgesehenen Felder ein und fügen die Antragschrift und eventuelle Anlagen in einem der auf der Plattform angegebenen Formate hinzu.

Die Einreichung der Antragschrift erfolgt durch ihre Hinterlegung auf der elektronischen Plattform. Ein zeitweiliger Identifizierungscode wird automatisch zugewiesen und dem Nutzer, der die Antragschrift hinterlegt hat, mitgeteilt.

Solange die Sache keine Listennummer hat, können die Antragschrift und ihre Anlagen entfernt werden.

§ 8 - Wenn die Antragschrift nicht in die Liste eingetragen wird, wird der in Artikel 3bis Absatz 2 erwähnte Brief von der Kanzlei in der elektronischen Akte der betreffenden Sache hinterlegt.

§ 9 - Nach Prüfung der in Artikel 3bis festgelegten Bedingungen teilt die Kanzlei der Sache eine Listennummer zu, mit der die Sache von diesem Zeitpunkt an identifiziert wird.

§ 10 ­ Wenn die Kanzlei den beklagten Parteien und Interesse habenden Dritten die Antragschrift per Einschreiben notifiziert, teilt sie ihnen ebenfalls einen einmalig verwendbaren alphanumerischen Schlüssel mit, der ihnen den Zugriff auf die elektronische Akte der Sache ermöglicht.

Wenn die Kanzlei einer klagenden Partei, die ihre Antragschrift nicht in elektronischer Form hinterlegt hat, einen Erwiderungsschriftsatz per Einschreiben zusendet, teilt sie ihr ebenfalls einen einmalig verwendbaren alphanumerischen Schlüssel mit, der ihr den Zugriff auf die elektronische Akte der Sache ermöglicht.

Interesse habende Dritte, die von der Kanzlei nicht benachrichtigt worden sind und die einer Sache beitreten möchten, melden sich bei der Kanzlei, die ihnen einen einmalig verwendbaren alphanumerischen Schlüssel mitteilt, der ihnen den Zugriff auf die elektronische Akte dieser Sache ermöglicht.

Dieser einmalig verwendbare alphanumerische Schlüssel kann nur von einer Person verwendet werden, die sich zuvor gemäß den Paragraphen 3 und 4 registriert hat.

§ 11 - Die Parteien hinterlegen Verfahrensunterlagen und Schriftstücke, die vollständig und ausreichend lesbar sind in einem Format, das von den anderen Parteien und dem Staatsrat verwendet werden kann.

Schriftstücke werden separat in der elektronischen Akte hinterlegt, und zwar unter der Nummer, die der Nummer des diesen Schriftstücken beigefügten Verzeichnisses entspricht.

In Abweichung von Absatz 2 werden Schriftstücke, die nicht leicht in eines der auf der Plattform genannten Formate umgewandelt werden können, binnen drei Werktagen ab Hinterlegung der betreffenden Verfahrensunterlage per Einschreiben versendet.

Im Verzeichnis der nummerierten Schriftstücke wird vermerkt, ob diese Schriftstücke in der elektronischen Akte auf der Plattform hinterlegt oder der Kanzlei in einer anderen Form zugesandt worden sind.

§ 12 ­ Parteien gegenüber, für die nicht auf die elektronische Verfahrensführung zurückgegriffen wird, und für Schriftstücke, die nicht leicht in ein elektronisches Format umgewandelt werden können, wird gemäß Artikel 84 verfahren; den Verfahrensunterlagen müssen keine Abschriften beigefügt werden.

Diese Schriftstücke erhalten das Datum ihrer Versendung per Einschreiben.

§ 13 - Die Parteien haben Zugriff auf alle Schriftstücke, die ihnen über ihre elektronische Akte notifiziert worden sind. Diese Notifizierung betrifft nicht die Schriftstücke, für die in Anwendung von Artikel 87 § 2 die vertrauliche Behandlung beantragt worden ist.

Diese Schriftstücke können nur von der Partei eingesehen werden, die sie hinterlegt oder die vertrauliche Behandlung beantragt hat. Wenn der Antrag auf vertrauliche Behandlung durch Entscheid abgewiesen wird, wird das Schriftstück den anderen Parteien notifiziert.

Schriftstücke, für die die vertrauliche Behandlung beantragt wird, können der Kanzlei gegebenenfalls in einem nicht elektronischen Format zugesandt werden.

§ 14 ­ Der Staatsrat übermittelt Verfahrensunterlagen und Notifizierungen, Mitteilungen und Vorladungen durch Hinterlegung in der elektronischen Akte. Parteien gegenüber, die die elektronische Verfahrensführung nicht nutzen, erfolgt die Übermittlung gemäß Artikel 84.

Nutzer werden über diese Hinterlegung per elektronische Post informiert.

Eine elektronische Kopie der ihnen zugesandten Mitteilungen wird auf der elektronischen Plattform aufbewahrt.

Die Fristen, die durch diese Hinterlegungen einsetzen, laufen ab der ersten Einsichtnahme der Verfahrensunterlage durch einen Nutzer der empfangenden Partei mit Zugriff auf die betreffende Akte. Jeder Nutzer, der in einer bestimmten Akte mit der empfangenden Partei verbunden ist, kann eine Frist einsetzen lassen. Wenn eine Verfahrensunterlage nicht binnen fünf Werktagen ab Hinterlegung durch die Kanzlei in der elektronischen Akte eingesehen wird, gilt sie nach Ablauf des fünften Werktags nach der Hinterlegung durch die Kanzlei in der elektronischen Akte als notifiziert.

Entscheide werden mit der elektronischen Signatur des Kammerpräsidenten und des Greffiers versehen und gemäß Artikel 36 notifiziert. Die Parteien können Ausfertigungen dieser Entscheide gemäß Artikel 37 bei der Kanzlei beantragen.

§ 15 ­ In dem Fall, in dem die elektronische Plattform des Staatsrates für mehr als eine Stunde zeitweilig nicht verfügbar ist, werden Fristen, die an dem Tag ablaufen, an dem diese Nichtverfügbarkeit eintritt, von Rechts wegen bis zum Ablauf des Werktages nach dem Tag, an dem die Nichtverfügbarkeit endet, verlängert.

Zeiträume, in denen die elektronische Plattform nicht verfügbar gewesen ist, werden auf der Website vermerkt.

In dem Fall, in dem das Informatiksystem einer Partei, die die elektronische Verfahrensführung nutzt, zeitweilig nicht verfügbar ist, können Schriftstücke dem Staatsrat per Post gemäß Artikel 84 oder per elektronische Post zugesandt werden; Antragschriften und Schriftsätze sind in nur einer Ausfertigung zu hinterlegen. In dieser Versendung wird die Nichtverfügbarkeit vermerkt. Die betreffende Partei hinterlegt den Inhalt ihrer Versendung zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf der Plattform.

§ 16 ­ Auf elektronische Akten kann nicht mehr zugegriffen werden, wenn die Akte seit mehr als sechs Monaten geschlossen und archiviert ist.

§ 17 ­ Der Staatsrat kann auf seiner Website einen Leitfaden in Bezug auf die Nutzung seiner elektronischen Plattform veröffentlichen. In diesem Leitfaden wird gegebenenfalls die Vorgehensweise verdeutlicht, wie Nutzer sich registrieren, die Freigaben von Akten verwalten und Profile aktualisieren. Er kann ebenfalls Richtlinien zu dem in § 11 erwähnten verwendbaren Format und der maximalen Größe der hinterlegten Unterlagen sowie zu anderen technischen Anforderungen an die hinterlegten Unterlagen enthalten.

§ 18 - Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet Informatiktechniken, die:

- die Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Hinterlegung durch angemessene Sicherheitstechniken gewährleisten,

- die Vertraulichkeit des Inhalts der Hinterlegung garantieren,

- im System die Identität der Nutzer sowie den Zeitpunkt der Hinterlegung, des Empfangs und des Öffnens von Verfahrensunterlagen beziehungsweise Schriftstücken registrieren oder protokollieren,

- im System die Identität der Nutzer und den Zeitpunkt registrieren oder protokollieren, zu dem diese Nutzer Entwürfe für die Hinterlegung erstellen oder ändern,

- im System die Identität der Nutzer und den Zeitpunkt registrieren oder protokollieren, zu dem diese Nutzer die Freigabe von Akten oder Profilen erstellen oder widerrufen,

- im System die Identität der Nutzer und den Zeitpunkt registrieren oder protokollieren, zu dem diese Nutzer Änderungen an ihrem Profil vornehmen,

- im System die Identität der Nutzer und den genauen Zeitpunkt registrieren oder protokollieren, zu dem sich diese Nutzer auf der elektronischen Plattform anmelden,

- Systemfehler melden, Zeiten registrieren, zu denen diese Fehler die Hinterlegung oder den Empfang verhindern, und die Nutzer darüber informieren.

Für die elektronische Plattform wird eine strikte und angemessene Nutzer- und Zugriffsverwaltung vorgesehen, die die Identifizierung der Nutzer, ihre Authentifizierung und die Kontrolle ihrer Merkmale beziehungsweise Eigenschaften und ihrer Zugriffsermächtigungen ermöglicht.

Außer in Fällen, in denen diese Elemente zur Unterstützung einer anderen Beschwerde erforderlich sind, ist es Nutzern untersagt, Verfahrensunterlagen, Schriftstücke und jegliche personenbezogenen Daten, von denen sie im Rahmen einer bestimmten Sache Kenntnis erlangt haben, außerhalb der Untersuchung dieser Sache zu verarbeiten."


Art. 2 - Artikel 42 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 30. November 2006 zur Festlegung des Kassationsverfahrens vor dem Staatsrat, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Januar 2014, wird wie folgt abgeändert:

a) In Nr. 3 werden die Wörter "Paragraphen 11, 13 und 14" durch die Wörter "Paragraphen 12, 14 und 15" ersetzt.

b) In Nr. 4 werden die Wörter "§ 13 Absatz 5" durch die Wörter "§ 14 Absatz 5" ersetzt.

c) In Nr. 5 wird das Wort "§ 12" durch das Wort "§ 13" ersetzt.


Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am Datum des Inkrafttretens des Gesetzes vom 28. November 2025 zur Wiederaufnahme von Artikel 31bis der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat in Bezug auf die elektronische Verfahrensführung vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates in Kraft.


Art. 4 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 14. Januar 2026


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
B. QUINTIN

_____________


